
43 Gerichtliches Verfahren

§112
Hafen

(1) Ist die Straftat auf einem Schiff der 
Deutschen Demokratischen Republik im 
Ausland oder auf offener See begangen, ist 
das Gericht zuständig, in dessen Bereich der 
Heimathafen oder der Hafen der Deutschen 
Demokratischen Republik liegt, den das 
Schiff nach der Tat zuerst erreicht.

(2) Für Straftaten in einem Luftfahr
zeug der Deutschen Demokratischen Repu
blik gilt Absatz 1 entsprechend.

§173
Exterritoriale Bürger der

Deutschen Demokratischen Republik

Für Bürger der Deutschen Demokrati
schen Republik, die das Recht der Exterri
torialität genießen, sowie für die im Aus
land tätigen Angestellten der Deutschen 
Demokratischen Republik bleibt das Ge
richt örtlich zuständig, in dessen Bereich 
sie ihren Wohnsitz in der Deutschen Demo
kratischen Republik hatten. Wenn sie einen 
solchen Wohnsitz nicht hatten, gilt Berlin, 
die Hauptstadt der Deutschen Demokrati
schen Republik, Stadtbezirk Mitte, als Ihr 
Wohnsitz.

§174
Örtliche Zuständigkeit

bei zusammenhängenden Strafsachen

(1) Für zusammenhängende Strafsachen, 
die einzeln nach den Vorschriften der 
§§ 169 bis 173 zur Zuständigkeit verschiede
ner Gerichte gehören würden, ist die 
örtliche Zuständigkeit Jedes dieser Gerichte 
begründet.

(2) Sind mehrere zusammenhängende 
Strafsachen bei verschiedenen Gerichten 
anhängig gemacht worden, können sie auf 
Antrag des Staatsanwalts sämtlich oder 
zum Teil bei dem Gericht verbunden wer
den, bei dem zuerst Anklage erhoben wor-

(3) Auf Antrag kann die Durchführung 
der zusammenhängenden Strafsachen durch 
das gemeinschaftliche obere Gericht auch 
einem anderen der zuständigen Gerichte 
übertragen werden.

(4) In gleicher Weise kann die Verbin
dung wieder aufgehoben werden.

§175
Rüge der örtlichen Unzuständigkeit

Die örtliche Uuzuständigkeit kann nur bis 
zur Verlesung des Beschlusses über die Er
öffnung des Hauptverfahrens geltend ge
macht werden. Ergibt sich, daß das Gericht 
örtlich nicht zuständig ist, gibt es vvor Er
öffnung des Verfahrens die Sache durch 
Beschluß an den Staatsanwalt zurück oder 
spricht nach Eröffnung des Verfahrens 
durch Beschluß seine Unzuständigkeit aus 
und verweist die Sache an das örtlich zu
ständige Gericht.

Dritter Abschnitt
Gerichtliche Entscheidungen 
und ihre Bekanntmachung

§176
Gerichtliche Entscheidungen

Entscheidungen des Gerichts sind Urteile 
oder Beschlüsse. Urteile ergehen nur auf 
Grund einer Hauptverhandlung.

§177
Anhörung der Beteiligten

Beschlüsse werden, wenn sie im Laufe 
einer Hauptverhandlung ergehen, nach 
Anhörung der Beteiligten, wenn sie außer
halb der Hauptverhandlung ergehen, nach 
schriftlicher oder mündlicher Erklärung 
des Staatsanwalts erlassen. Dies gilt nicht 
für Kritikbeschlüsse nach den §§ 19 und 
20.

Beratung und Abstimmung

§178
(1) Alle Entscheidungen des Kollegial

gerichts werden im Kollektiv der zur Ent
scheidung berufenen Richter beraten. Über 
jede Entscheidung wird abgestimmt.

(2) Das Beratungs- und Abstimmungs
geheimnis ist zu wahren.

§179
(1) Bei Beratungen und Abstimmungen 

dürfen nur die zur Entscheidung berufe
nen Richter im Beratungszimmer zugegen
sein.

(2) Zur schriftlichen Niederlegung der


